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Außer der pünktlichen Bezahlung des Kostgeldes hat das
Komite auch noch den innigen Wunsch hier anzufügen, daß
Diejenigen, welche taubstumme Kinder in unsere Anstalt untergebracht
haben, in ihrer Vorsorge für dieselben doch ja nicht schon vor
Verfluß der erforderlichen Bildungszeit ermüden und in Folge
dessen einen zu frühen Anstritt derselben ans der Anstalt
veranlassen möchten, da ja auch vollsinnige Kinder eine sieben- und
mehrjährige Bildungszeit erfordern, und Eltern ihren Kindern
überhaupt, und besonders ihren taubstummen, gewiß kein
schöneres und werthvolleres irdisches Gut als Unterricht zukommen
lassen, und keinen seligern Wunsch für's beste Ergehen ihrer
Kinder hegen können, als dieselben in der Zucht und Vermahnung
zum Herrn erziehen zu lassen.

Bericht
über

die Armenerziehnngsanstalt Bitten.

Verehrte Herren!
Wir rechnen es uns zur besondern Ehre an, Sie heute in

diesen ländlich stillen Räumen begrüßen zu dürfen. Ja, seien
Sie uns Alle recht herzlich willkommen!

Es ist gar lieblich, wenn nach längerer Abwesenheit sich

Freunde wieder finden, und wär's auch nur, um einige gemüthliche

Stunden mit einander verleben zu dürfen; noch werthvoller
aber ist es, wenn Männer wie Sie, die auf dem geheiligten
Boden der Armenerziehnng arbeiten, zu sicherer Erreichung ihres
erhabenen Zieles die Mühe sich nicht reuen lassen, von Ost und
West, von Süd und Nord, ja aus den entlegensten Thälern
unsers lieben Schweizerlandes, sich jährlich wenigstens einmal
zu sammeln, um eine der Heimstätten armer Waisen gemeinsam
zu besuchen, und damit zugleich den Zweck verbinden, sich nicht
nur die mancherlei Erfahrungen, welche man am eignen Herde
erlebt, einander mitzutheilen, sondern es sich auch zur besondern
Aufgabe machen, wichtige Fragen ans das Feld der Armenerziehung
bezüglich zu gegenseitiger Belehrung und Ermunterung zu
besprechen.
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Wenn Sie, verehrteste Anwesende! mit Ihrem werthen

Besuche uns die Ehre geben, so müssen wir zum Voraus bitten,
Ihre Erwartungen ja nicht hoch zu stellen. Suchen Sie hier
nichts mehr, als eine größere Bauernfamilie unter dem Namen
„Armenerziehungsanstalt", welche bemüht ist, ihre jungen Leute
in einfachster natürlicher Weise durch's Leben für dasselbe
vorzubereiten.

Zur Sache übergehend, sollen auch wir Ihnen einen Bericht
geben über Entstehung und seitherige Entwicklung dieser Anstalt;
wir sind dazu gerne bereit, so gut wir's vermögen, nur bitten
wir um nachsichtige Beurtheilung.

Die Anstalt verdankt ihr Entstehen vorzüglich dem so

vieljährigen, segensvollen Wirken der Armenerziehungsanstalt „Linth-
Colonie", ferner der immer mehr zum Bewußtsein reis gewordeneu

Einsicht, daß diese eine Anstalt nach ihrer Organisation
und Kraft unmöglich im Stande sei, allen Bedürfnissen auf
diesem Felde zu entsprechen; ganz besonders gab aber auch der
zu ausgedehnte Länderbesitz der Liuth-Colönie, den diese nicht
allenhalben mit dem erwünschten Vortheil zu bewältigen vermochte,
Veranlassung zur Gründung unsers Hauses.

Ein amtlicher Bericht sagt: „Schon längst hatte die evgl.
Hülfsgesellschaft eingesehen, daß die Zwecke der Armenerziehung
auf der Linth-Colonie darunter zu leiden haben, daß dieselbe zu
viel, und darunter wieder viel unnutzbares Land zu bewirthen
habe. Sie beschloß daher in ihrer Versammlung vom ll.
October l848, es sollen, nachdem vergeblich anderweitige Veräußerungen

eines Theils Landes versucht worden, sowohl die
Landesbehörde, als auch die gemeinnützige Gesellschaft des Kantons
angefragt werden, ob sie nicht geneigt wären, das zur Linth-Colonie
gehörende Land zu irgend einem wohlthätigen Zwecke an sich zu
ziehen. Die Autwort des h. Rathes lautete, daß er auf die
gemachte Proposition nicht eintreten könne, daß er aber diesen
Anlaß benutze, um die Gesellschaft darauf aufmerksam zu machen,
wie sehr das Bedürfniß auf der einen und auf der andern Seite
der überflüssige Bodenbesitz der Linth-Colonie zur Erweiterung
einer zweiten ähnlichen Anstalt auffordere. Er stellte sogar für
den Fall, daß die Gesellschaft eine derartige Maßregel treffen
würde, einen bedeutenden Zuschuß aus einem der bestehenden
Fonds in Aussicht, und um für den Augenblick seine
Sympathie mit den Zwecken der Hülfsgesellschaft thatsächlich zu
beweisen, dekretirte er derselben ein Geschenk von 299 Gulden aus
dem evgl. Reservefond.
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